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Vorlage für die  
3. Sitzung der Unterkommission Rhein-Berg  
der Verkehrskommission des Regionalrates 
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TOP  7b:  Anfrage der CDU-Fraktion zur B 51n, Ortsumgehung Meschenich 
 
 
Rechtsgrundlage:  § 11 der Geschäftsordnung des Regionalrates (GO) 
 
Berichterstatter/in: Herr Hein, Dezernat 25, Tel.: 0221/147- 
 
Inhalt:   Schreiben der CDU-Fraktion vom 09.05.2011 (Seite 2-3) 
 
Anlage:   Antwort der Bezirksregierung Köln vom 12.05.2011 
            (Seite 4-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterkommission Rhein-Berg der Verkehrskommission des Regionalrates nimmt 
die Antwort der Bezirksregierung zur Kenntnis 
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Antwort der Bezirksregierung 

 

Vorbemerkung:  

 

Die Anfrage wird auf Bitte der antragstellenden Fraktion in der Unterkommission 

Rhein-Berg der Verkehrskommission beantwortet. Zuständig für die Planung ist die 

Niederlassung Ville-Eifel des Landesbetriebes Straßen NRW. 

 

1. Wie gestaltet sich der aktuelle Sachstand bezüglich der Ortsumgehung Mesche-

nich? 

 

Die Planfeststellungsunterlagen haben offen gelegen und es bestand Gelegenheit, 

Einwendungen zu erheben. Die Einwendungen gegen das Vorhaben waren erheblich 

und haben dazu geführt, dass der Folgeabschnitt forciert bearbeitet wird. Die Be-

zirksregierung erwartet nunmehr die Stellungnahme des Landesbetriebes als Vorha-

benträger zu den eingegangenen Einwendungen. Diese wird nach den Sommerfe-

rien erwartet. Danach wird kurzfristig ein Erörterungstermin angesetzt.  

 

2. Was sind die Gründe für die erheblichen Verzögerungen bei der Einleitung des 

Planfeststellungsverfahrens? 

 

Die Entwurfsunterlagen für den sog. Gesehen-Vermerk des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung (BMVS) waren 2006 erstellt und 2008 geneh-

migt worden. Die daran anschließende Phase der Erstellung der Planfeststellungsun-

terlagen musste die inzwischen geänderten Richtlinien berücksichtigen und die gera-

de zu dieser Zeit angestiegenen naturschutzfachlichen Anforderungen (Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts zur Westumfahrung Halle, BVerwG, Urteil v. 

17.01.2007 – 9 A 20.05 -). Hierdurch konnten die Unterlagen für das Planfeststel-

lungsverfahren erst im Frühjahr vorgelegt werden. Dies ist bei diesem Verfahrensab-

lauf keine ungewöhnliche Verfahrensdauer. 
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3. Wann kann mit einer Realisierung der Ortsumgehung Köln-Meschenich gerech-

net werden? 

 

Als weitere Verfahrensschritte stehen der Erörterungstermin und die Erstellung des 

Planfeststellungsbeschlusses aus, sofern der Erörterungstermin oder Änderung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen nicht eine erneute Planänderung erfordern. Für 

diese Phase sollten 6 - 12 Monate ab Vorlage der Stellungnahme des Vorhabenträ-

gers zu den Einwendungen eingerechnet werden. Die Frage der Realisierung hängt 

von dem Zeitpunkt des Baurechts und der daran anschließenden Sicherstellung der 

Finanzierung durch den Bundeshaushalt ab. Mit Blick auf den geschilderten Verfah-

rensstand  wäre es derzeit verfrüht, verbindliche Angaben über einen möglichen 

Realisierungszeitpunkt zu machen. 

 


